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1. Am 10. Dezember 2012 hat die Kommission dem Rat den Vorschlag für eine Verordnung des 

Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 723/2009 des Rates über den gemeinschaft-

lichen Rechtsrahmen für ein Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur 

(ERIC), der sich auf die Artikel 187 und 188 AEUV stützt, übermittelt. 
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Die ERIC-Verordnung 723/2009 wurde vom Rat angenommen, um die Gründung und den 

Betrieb einer europäischen Forschungsinfrastruktur ohne Erwerbszweck zu vereinfachen. Mit 

der Verordnung wurde auf EU-Ebene ein neues Rechtsinstrument für die Gründung europä-

ischer Forschungsinfrastrukturen mit einer in allen Mitgliedstaaten anerkannten Rechts-

persönlichkeit geschaffen. Bei vielen der Projekte, die im Fahrplan des Europäischen Strate-

gieforums für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI) enthalten sind, ist geplant, auf das ERIC als 

Rechtsinstrument für die Verwirklichung und den Betrieb der Forschungsinfrastruktur 

zurückzugreifen. 

Ziel des Änderungsvorschlags für die ERIC-Verordnung ist es zu vermeiden, dass assoziierte 

Länder aus dem Grund nicht Gastland oder Mitglied eines ERIC werden, weil sich bei der 

jetzigen Rechtslage ihre finanzielle Unterstützung für ERIC-Projekte nicht in ihren Stimm-

rechten widerspiegeln würde. 

2. Die Gruppe hat den Vorschlag unter irischem Vorsitz erörtert und grundsätzliches Einver-

nehmen über den Text erzielt. 

3. Das Europäische Parlament hat den Vorschlag der Kommission in seiner Stellungnahme vom 

19. November 2013 in der vorgelegten Fassung gebilligt.  

4. Da die Gruppe keine wesentlichen Änderungen an dem Kommissionsvorschlags vorgenom-

men hat und das Europäische Parlament seine Zustimmung bekundet hat, wird vorgeschlagen, 

dass der Ausschuss der Ständigen Vertreter dem Rat empfiehlt, die Verordnung des Rates zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 723/2009 des Rates über den gemeinschaftlichen Rechts-

rahmen für ein Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur (ERIC) in der von 

den Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung (Dok. 15660/13 RECH 496 

COMPET 765 FISC 213) als A-Punkt anzunehmen. 

 




